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Im Online-Bereich stehen für Buchkäufer die folgenden Musterformulare  
zur Verfügung:
 y Vorsorgevollmacht
 y Patientenverfügung
 y Checkliste »Notfallkoffer«

So funktioniert Ihr Zugang

 y Gehen Sie auf das Portal sp-mybook.de und geben den Buchode ein, 
um auf die Internetseite zum Buch zu gelangen.

 y Wählen Sie im Online-Bereich das gewünschte Material aus.
 y Oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet, 

um die Startseite direkt aufzurufen.

SP myBook: 
www.sp-mybook.de 
Buchode: 3968fritz

www.sp-mybook.de


Der Autor

Dr. Thomas Fritz 
E-Mail: mail@drthomasfritz.de
Internet: www.drthomasfritz.de

Jahrgang 1952. Nach einer Ausbildung zum Rechtsanwalt in einer international tätigen 
Großkanzlei wechselte Dr. Fritz zum Bundesverband der Deutschen Industrie, Landes-
verband Bayern, bei der er die Interessen der Industrie, insbesondere gegenüber der 
 Regierung, den Ministerien und dem Parlament, vertrat. Aufgabengebiet war unter ande-
rem, die Interessen der Unternehmer in verschiedenen Rechtsgebieten zu formulieren und 
in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen. In diese Zeit fallen auch die ersten 
Arbeiten zum Thema Unternehmensnachfolge mit dem Ziel stabiler und erfolgreicher 
Unternehmenskontinuität. 

Nach seiner Tätigkeit im unternehmenspolitischen Raum spezialisierte sich Dr. Fritz 
auf die Bereiche Erbrecht, Schenkungsrecht und Unternehmensnachfolge einschließlich 
der Gebiete Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. 

Auf diesen Gebieten schreibt er seit vielen Jahren zahlreiche Veröffentlichungen und 
hält regelmäßig Vorträge. Er betreibt in München eine entsprechend spezialisierte Kanzlei.

www.drthomasfritz.de
mailto:mail@drthomasfritz.de


Vorwort

Seit dem Erscheinen der 3. Auflage dieses Buches im Jahr 2014 sind einige wesentliche 
Änderungen erfolgt, welche die vorliegende Neuauflage erforderlich gemacht haben.

Die wohl spektakulärste und seit langem erwartete Veränderung war die Erbschaftsteu-
erreform, streng rechtlich formuliert »das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts«. Neu 
verfasst und für alle Unternehmer interessant sind die sogenannten Verschonungsregelun-
gen.

Diese Reform war durch die Appellentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
17.12.2014 veranlasst und ist nach langwierigen Diskussionen und Verhandlungen im Bun-
destag und Bundesrat erst nach Ablauf der vom Bundesverfassungsgericht bis zum 
30.06.2016 gesetzten Frist zur Umsetzung rückwirkend zum 01.07.2016 in Kraft getreten.

Während unsere 3. Auflage noch sehr wenige Details über die Verschonungsregelungen 
von Betriebsvermögen beinhaltete, bieten das aktuelle Urteil und die Gesetzesreform den 
Anlass, das Thema umfassend aufzuarbeiten. In der jetzigen, 4. Auflage wird jedoch nicht 
lediglich die neue Rechtslage dargestellt, sondern vielmehr auch umfassend zur alten 
Rechtslage Stellung genommen und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts analysiert. 
Zwar mag es für einen Praktiker auf den ersten Blick unverständlich erscheinen, weshalb 
eine nicht mehr gültige Rechtslage und das dessen Verfassungswidrigkeit feststellende 
Urteil aufgearbeitet und dargestellt werden. Die Ausführungen in dieser Neuauflage zeigen 
aber deutlich, dass die Kenntnisse zum alten Recht unerlässlich sind für das Verständnis 
der Reform und der neuen Rechtslage (die zudem in vielen Teilen der alten Rechtslage 
gleicht).

Das Gesetz bezweckt – wie bekannt – den Ausgleich zwischen dem Unternehmerinte-
resse an geringer Besteuerung zwecks Erhaltung des Betriebes einerseits und dem allge-
meinen Interesse an einer gerechten Beteiligung der Unternehmer am Steueraufkommen 
anlässlich von Unternehmensübertragungen andererseits. Die politische Diskussion dürfte 
durch den Erlass dieses Gesetzes nicht beendet worden sein. Es gibt aber jetzt zumindest 
für einige Zeit zuverlässige Rahmenbedingungen für die Unternehmen, wobei allerdings 
auch hier Rechtsstreitigkeiten vor den Finanzgerichten über die richtige Anwendung dieses 
Gesetzes im Einzelfall erwartet werden dürfen. 

Aber auch weitere Neuerungen gaben Anlass für diese Neuauflage. Bereits in der Vor-
auflage hatten wir einen Ausblick auf die Europäische Erbrechtsverordnung gegeben, die 
zwischenzeitlich, nämlich seit dem 17.08.2015, gilt und die für grenzüberschreitende Erb-
fälle in allen Ländern der Europäischen Union – mit Ausnahme von Großbritannien, Irland 
und Dänemark – Anwendung findet. Diese Verordnung hat letztlich zu einer Vereinheitli-
chung der anzuwendenden Regelungen des länderübergreifenden Erbrechts innerhalb der 
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Europäischen Union und damit zu einer Harmonisierung und Vereinfachung der Regelun-
gen zwischen den einzelnen Ländern geführt. Die Auswirkungen der Europäischen 
Erbrechtsverordnung auf die einzelnen grenzüberschreitenden Erbfälle in der Praxis sind 
in der vorliegenden Auflage anhand von Fallbeispielen ausführlich dargestellt.

Ein besonderes Augenmerk wird in der 4. Auflage auch nochmals auf die sogenannten 
Vorsorgeverfügungen gelegt. Vorsorge darf sich nicht auf Regelungen für den Todesfall 
durch Testamente oder vorweggenommene Erbfolge beschränken, sondern muss auch die 
Fälle umfassen, in denen die Geschäftsunfähigkeit aufgrund von Unfall oder altersbeding-
ter Demenz eintritt, d. h., dass der bzw. die Betroffene zwar noch lebt, aber nicht mehr für 
sich selbst und gegebenenfalls auch nicht mehr für sein bzw. ihr Unternehmen sorgen 
kann. Zu diesem Thema enthält die vorliegende Neuauflage im Vergleich zur Vorauflage 
weitere ergänzende Ausführungen. Neu hinzugekommen sind zudem Ausführungen zu 
der Frage, was zu tun ist, wenn sich Personen – privat und/oder geschäftlich – regelmäßig 
in mehreren Staaten aufhalten, denn die sogenannten Vorsorgeverfügungen (Generalvoll-
machten, Vorsorgevollmachten, Kontrollvollmachten, Patientenverfügungen etc.) sind in 
den einzelnen Staaten – auch in den einzelnen Staaten der EU – teilweise so unterschied-
lich geregelt, dass beispielsweise in Österreich deutsche Vorsorgevollmachten und Patien-
tenverfügungen nicht oder nur sehr eingeschränkt anerkannt und ausgeführt werden. Wie 
sich der verehrte Leser aufgrund dieser Verschiedenartigkeit der Regelungen richtig ver-
hält, was er tun muss und lassen kann, wird in dieser Neuauflage ausgeführt.

Notwendig wurde im Bereich der Vorsorgeverfügungen zudem eine intensive Beschäf-
tigung mit dem notwendigen Inhalt deutscher Patientenverfügungen. Der Bundesgerichts-
hof hat mit seinem Urteil vom Juli 2016 eine grundlegende Entscheidung gefällt, die dazu 
führt, dass ein Großteil der bisher verfassten Patientenverfügungen ungültig ist, mit ande-
ren Worten: Die meisten Patientenverfügungen in Deutschland müssen neu erstellt wer-
den. Warum dies so ist und wie die Formulierungen zukünftig aussehen müssen, wird in 
der vorliegenden Neuauflage ausführlich behandelt.

Abgerundet werden die Ausführungen zu den Vorsorgeverfügungen durch eine Über-
sicht »Die 20 wichtigsten Tipps betreffend Vorsorgevollmachten und Patientenverfügun-
gen«.

Mein großer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Joachim 
Mersch dorf, Constanze Zientek und Meike Rothkopf, ohne die die 4. Auflage nicht in dem 
uns selbst vorgegebenen knappen Zeitrahmen hätte fertiggestellt werden können. 

München, im Mai 2017
Der Verfasser
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